
Gegenstand

Klage nach Art. 263 AEUV auf Nichtigerklärung des Schreibens der Kommission vom 30. September 2016 betreffend die 
staatliche Beihilfe, die das Königreich Dänemark zur Finanzierung von Planung, Bau und Betrieb der festen Straßen- und 
Eisenbahnverbindung über den Fehmarnbelt gewährt hat

Tenor

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

2. Die Scandlines Danmark ApS und die Scandlines Deutschland GmbH tragen neben ihren eigenen Kosten die Kosten der 
Europäischen Kommission.

3. Das Königreich Dänemark trägt seine eigenen Kosten.

(1) ABl. C 63 vom 27.2.2017.

Beschluss des Gerichts vom 13. Dezember 2018 — Scandlines Danmark und Scandlines Deutschland/ 
Kommission

(Rechtssache T-891/16) (1)

(Untätigkeitsklage — Staatliche Beihilfen — Öffentliche Finanzierung der festen Straßen- und 
Eisenbahnverbindung über den Fehmarnbelt — Einzelbeihilfen — Stellungnahme der Kommission — 

Unzulässigkeit)

(2019/C 65/44)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerinnen: Scandlines Danmark ApS (Kopenhagen, Dänemark) und Scandlines Deutschland GmbH (Hamburg, 
Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin L. Sandberg-Mørch)

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: L. Armati und S. Noë)

Streithelfer zur Unterstützung der Beklagten: Königreich Dänemark (Prozessbevollmächtigte: zunächst C. Thorning, dann J. 
Nymann-Lindegren im Beistand von Rechtsanwalt R. Holdgaard)

Gegenstand

Klage nach Art. 265 AEUV auf Feststellung, dass es die Kommission rechtswidrig unterlassen hat, zu den 
Beihilfemaßnahmen für die Finanzierung von Planung, Bau und Betrieb der festen Straßen- und Eisenbahnverbindung 
über den Fehmarnbelt Stellung zu nehmen

Tenor

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

2. Die Scandlines Danmark ApS und die Scandlines Deutschland GmbH tragen neben ihren eigenen Kosten die Kosten der 
Europäischen Kommission.
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3. Das Königreich Dänemark trägt seine eigenen Kosten.

(1) ABl. C 63 vom 27.2.2017.

Beschluss des Gerichts vom 13. Dezember 2018 — Bowles/EZB

(Rechtssache T-447/17) (1)

(Öffentlicher Dienst — Personal der EZB — Einweisung in die Stelle eines Beraters des Präsidenten und 
des Koordinators des Rates beim Direktorium — Keine beschwerende Maßnahme — Fehlendes 

Rechtsschutzinteresse — Teils offensichtlich unzulässige und teils offensichtlich jeder rechtlichen 
Grundlage entbehrende Klage)

(2019/C 65/45)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Carlos Bowles (Frankfurt am Main, Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin L. Levi)

Beklagte: Europäische Zentralbank (Prozessbevollmächtigte: B. Ehlers und F. Malfrère im Beistand von Rechtsanwalt 
B. Wägenbaur)

Gegenstand

Klage gemäß Art. 270 AEUV und Art. 50a der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, gerichtet auf Aufhebung 
erstens der Entscheidung des Direktoriums der EZB vom 31. Januar 2017, Herrn S. in die Stelle eines Beraters des 
Präsidenten und des Koordinators des Rates beim Direktorium einzuweisen, zweitens der Entscheidung, den Kläger nicht in 
diese Stelle einzuweisen, und drittens der Entscheidung, dem Kläger nicht zu gestatten, sich um diese Stelle zu bewerben, 
sowie auf Ersatz des Schadens, der dem Kläger entstanden sein soll

Tenor

1. Die Klage wird als teils offensichtlich unzulässig und teils offensichtlich jeder rechtlichen Grundlage entbehrend abgewiesen.

2. Herr Carlos Bowles trägt die Kosten.

(1) ABl. C 347 vom 16.10.2017.

Beschluss des Gerichts vom 11. Dezember 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo 
Group (Cheapflights)

(Rechtssache T-565/17) (1)

(Unionsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Unionsbildmarke Cheapflights — 
Zurückverweisung der Markenanmeldung an den Prüfer zur Prüfung der absoluten 

Eintragungshindernisse — Anfechtung durch den Inhaber der älteren Marke — Begründung der 
angefochtenen Entscheidung, die eine Beurteilung der Gültigkeit der älteren Marke enthält — Anfechtung 
durch den Inhaber der älteren Marke — Teilweise Unzulässigkeit — Inzidentantrag gemäß Art. 8 Abs. 3 
der Verordnung [EG] Nr. 216/96 — Rücknahme der Beschwerde vor der Beschwerdekammer — Teilweise 

Erledigung)

(2019/C 65/46)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: CheapFlights International Ltd (Speenoge, Irland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. von Mühlendahl und 
H. Hartwig)
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